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Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Klaus Schlie 
24105 Kiel 

 

 
 

7. November 2017 

 

 
Vorbereitung einer Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages in Form eines 

21. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 

 
 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 
mit den Schreiben der Staatskanzlei vom 12.06.2017, 26.09.2017 und 22.10.2017 

sowie in der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 01.11.2017 ist unter 
Beachtung des Art. 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit dem Parlamentsinformationsgesetz (PIG) darüber unterrichtet worden, 

dass die Länder eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) sowie kleinere 
Änderungen im ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV), ARD-Staatsvertrag (ARD-StV) und 
Deutschlandradio-Staatsvertrag (DLR-StV) in Form eines 21. Rundfunkänderungs-

staatsvertrages (RÄStV) vorsehen.  
 
Die Länder beabsichtigen damit die Umsetzung der EU-Datenschutz-

Grundverordnung, welche am 25.05.2018 unmittelbar in Kraft tritt. Nach Artikel 85 
der Verordnung besteht die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten in ihren Gesetzen ei-
nen Ausgleich zwischen dem Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten und 

dem Recht auf freie Meinungsäußerung herbeizuführen, d. h. die Regelungen für den 
Datenschutz bei Medienunternehmen zu beschränken (Medienprivileg). Weiterhin 
steht die Neuregelung der Datenschutzaufsicht im Mittelpunkt.  

 
Außerdem wird in den RStV eine Betrauungsnorm für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk aufgenommen. Diese soll für die Anstalten Rechtssicherheit für solche Ko-

operationen schaffen, welche im Auftragsbereich u. a. mit dem Ziel der Kostenredu-
zierung geschlossen werden sollen. 
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Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben dem Staatsvertragsentwurf 

am 20.10.2017 zugestimmt. Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 be-
schlossen, dass der Staatsvertrag (Anlage) durch den Ministerpräsidenten unter-
zeichnet werden darf.  

 
Die Länder nehmen in Aussicht, dass der Staatsvertrag bis zum 15.12.2017 durch 
die Regierungschefinnen und -chefs unterzeichnet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt 

müsste die Willensbildung des Landtages abgeschlossen sein. Der Staatsvertrag soll 
am 25.05.2018 in Kraft treten. Die erste Lesung des Landtages könnte demnach in 
der Januar-Sitzung des Landtages erfolgen. Die zweite Lesung sollte im März statt-

finden. 
 
Wie bereits in den oben aufgeführten Schreiben sowie der Sitzung des Innen- und 

Rechtsausschusses am 01.11.2017 thematisiert wurde, werden im 21. RÄStV zwei 
Regelungsbereiche (Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung und Betrau-
ungsnorm) in einem Staatsvertrag zusammengefasst. Dies wurde im Länderkreis als 

verwaltungspraktisch und sinnvoll angesehen. Sachliche Gründe, die diesem Vorge-
hen entgegensprechen, wurden – auch im Innen- und Rechtsausschuss – bisher 
nicht übermittelt. 

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
gez. 
Dirk Schrödter 

 
 
 

 
 
Anlagen: 1 
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Einundzwanzigster Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

(Beschlussfassung der Konferenz der Regierungschefinnen  

und Regierungschefs der Länder am 20. Oktober 2017) 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Zwan-

zigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 8. und 16. Dezember 2016, wird wie 

folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

 a) Nach der Angabe zu § 9b wird folgende Angabe eingefügt: 

  „§ 9c Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg“. 

 b) Die Angabe zu § 47 wird wie folgt neu gefasst: 

  „§ 47 (aufgehoben)“. 

 c) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt neu gefasst:  

  „§ 57 Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg“. 

2. In § 4 Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „UEFA-Cup“ durch die Wörter „Europa 

League“ ersetzt. 

3. Nach § 9b wird folgender § 9c eingefügt: 

„§ 9c Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg 

 (1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 

das ZDF, das Deutschlandradio oder private Rundfunkveranstalter personenbe-

zogene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befass-

ten Personen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken 

zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer 

Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht 

auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die Datenverar-

beitung zu journalistischen Zwecken von der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natür-

lichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-

tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119/1 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 

72) außer den Kapiteln I, VIII, X und XI nur die Art. 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbin-

dung mit Abs. 2, Art. 24 und Art. 32 Anwendung. Art. 82 und 83 der Verordnung 

(EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Daten-
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geheimnisses gemäß der Sätze 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen 

nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, Art. 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 ge-

haftet wird. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die zu den in Satz 1 ge-

nannten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. Die in der ARD 

zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschland-

radio und andere Rundfunkveranstalter sowie ihre Verbände und Vereinigungen 

können sich Verhaltenskodizes geben, die in einem transparenten Verfahren er-

lassen und veröffentlicht werden. Den betroffenen Personen stehen nur die in 

den Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

 (2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verbrei-

tung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflichtungser-

klärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung o-

der über den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellungen, 

Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu neh-

men und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie 

bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

 (3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht be-

einträchtigt, kann die betroffene Person Auskunft über die der Berichterstattung 

zu Grunde liegenden zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Die Aus-

kunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten ver-

weigert werden, soweit  

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Ver-

breitung von Rundfunksendungen mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen 

werden kann,  

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von 

Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen 

werden kann,  

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die jour-

nalistische Aufgabe durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträch-

tigt würde.  

 Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung unrichtiger personen-

bezogener Daten im Datensatz oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung 

von angemessenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der personen-

bezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des Rechts auf 
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freie Meinungsäußerung und Information oder zur Wahrnehmung berechtigter In-

teressen erforderlich ist. 

 (4) Für die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 

ZDF, das Deutschlandradio oder private Rundfunkveranstalter sowie zu diesen 

gehörende Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wird die Aufsicht über die Einhal-

tung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch Landesrecht 

bestimmt. Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags bleiben unberührt. 

 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingkanäle.“ 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 3 werden das Wort „können“ durch das Wort „arbeiten“ und das 

Wort „zusammenarbeiten“ durch das Wort „zusammen“ ersetzt.  

 b) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

 „(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind mit der Erbringung von 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des 

Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

auch betraut, soweit sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Absatz 1 bei der 

Herstellung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 11 a zusammen-

arbeiten. Die Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche Produktion, Produk-

tionsstandards, Programmrechteerwerb, Programmaustausch, Verbreitung 

und Weiterverbreitung von Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbe-

trieb, (IT-) Infrastrukturen, Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen, Bei-

tragsservice und allgemeine Verwaltung. Von der Betrauung nicht umfasst 

sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 16 a Abs. 1 Satz 2.“. 

5.  § 24 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 24 Vertraulichkeit 

Jenseits des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen Anga-

ben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen oder juristi-

schen Person oder einer Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren Organen, ihren Bedienste-

ten oder von ihnen beauftragten Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer Auf-

gaben anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht unbefugt offenbart 

werden.“ 

6.  § 47 wird aufgehoben. 
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7. § 49 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Nummern 23 bis 28 gestrichen. 

 b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Satz 1 Nr. 23 bis 28 und“ gestrichen. 

8.  § 57 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 57 Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg 

 (1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 

das ZDF, das Deutschlandradio, private Rundfunkveranstalter oder Unternehmen 

und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien personenbezo-

gene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten 

Personen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu 

verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tä-

tigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht 

auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die Datenverar-

beitung zu journalistischen Zwecken außer den Kapiteln I, VIII, X und XI der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 nur die Art. 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, 

Art. 24, und Art. 32 der Verordnung (EU) 2016/679 Anwendung. Art. 82 und 83 

der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verlet-

zung des Datengeheimnisses gemäß der Sätze 1 bis 3 sowie für unzureichende 

Maßnahmen nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, Art. 24 und 32 der Verordnung (EU) 

2016/679 gehaftet wird. Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet keine 

Anwendung soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Pres-

se der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung 

des Deutschen Presserates unterliegen. Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend 

für die zu den in Satz 1 genannten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsun-

ternehmen. Den betroffenen Personen stehen nur die in den Absätzen 2 und 3 

genannten Rechte zu.  

(2) Werden personenbezogene Daten von einem Anbieter von Telemedien zu 

journalistischen Zwecken gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt oder ge-

löscht und wird die betroffene Person dadurch in ihrem Persönlichkeitsrecht  be-

einträchtigt, kann sie Auskunft über die zugrunde liegenden, zu ihrer Person ge-

speicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwür-

digen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Ver-

breitung mitgewirkt haben, geschlossen werden kann, oder 
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2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von 

Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen 

werden kann oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journa-

listische Aufgabe des Anbieters durch Ausforschung des Informationsbestandes 

beeinträchtigt würde. 

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung unrichtiger personen-

bezogener Daten im Datensatz oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung 

von angemessenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der personen-

bezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung und Information oder zur Wahrnehmung berechtigter In-

teressen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Angebote von Unter-

nehmen Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse, soweit diese der Selbst-

regulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 

Presserates unterliegen. 

(3) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verbrei-

tung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflichtungser-

klärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung o-

der über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, 

Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu neh-

men und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie 

bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln.“ 

9. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der 

Länder zuständigen Aufsichtsbehörden überwachen für ihren Bereich die Ein-

haltung der allgemeinen Datenschutzbestimmungen und des § 57. Die für den 

Datenschutz im journalistischen Bereich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

und bei den privaten Rundfunkveranstaltern zuständigen Stellen überwachen 

für ihren Bereich auch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für jour-

nalistisch-redaktionell gestaltete Angebote bei Telemedien. Eine Aufsicht er-

folgt, soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse 

nicht der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeord-

nung des Deutschen Presserates unterliegen.“. 
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b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmungen“ die Wörter „im 

Sinne des Absatzes 2“ eingefügt und die Wörter „oder der Datenschutzbe-

stimmungen des Telemediengesetzes“ gestrichen. 

 

Artikel 2 

Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, zuletzt geändert 

durch den Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 3. Dezember 2015, 

wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

In der Angabe zu § 11 wird das Wort „Verwendung“ durch das Wort „Verarbei-

tung“ ersetzt. 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Verwendung“ durch das Wort „Verarbeitung“ 

ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Erhebung,“ und „und Nutzung“ gestrichen und 

die Wörter „für die Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren Bestimmun-

gen“ durch die Wörter „zur Auftragsverarbeitung geltenden Vorschriften der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz der natürlichen Personen bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 vom 

4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72)“ ersetzt.  

c) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „des Bundesdatenschutzgesetzes“ 

durch die Wörter „der Verordnung (EU) 2016/679“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „darf“ durch das Wort „übermittelt“ ersetzt 

und das Wort „übermitteln“ gestrichen.  

e) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt 

und die Wörter „erheben, verarbeiten oder nutzen“ gestrichen sowie die Wör-

ter „des Betroffenen“ durch die Wörter „der betroffenen Person“ ersetzt. 
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f) In Absatz 4 Satz 5 Nummer 1 werden die Wörter „beim Betroffenen“ durch die 

Wörter „bei der betroffenen Person“ ersetzt. 

g) In Absatz 4 Satz 5 Nummer 3 werden die Wörter „der Betroffene“ durch die 

Wörter „die betroffene Person“ ersetzt und die Wörter „Erhebung,“ und „oder 

Nutzung“ gestrichen. 

h) In Absatz 4 Satz 6 werden die Wörter „Erhebung,“ und „oder Nutzung“ gestri-

chen. 

i) In Absatz 4 Satz 9 wird das Wort „Betroffener“ durch die Wörter „betroffener 

Personen“ ersetzt. 

j) In Absatz 5 wird das Wort „darf“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt und die 

Wörter „erheben, verarbeiten und nutzen“ gestrichen sowie die Wörter „des 

Betroffenen“ durch die Wörter „der betroffenen Person“ ersetzt. 

k) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „erheben,“ und „oder nutzen“ gestrichen. 

l) In Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „benötigt werden“ gestrichen und nach 

dem Wort „mehr“ die Wörter „zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung er-

forderlich sind“ eingefügt. 

 

Artikel 3 

Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Neunzehn-

ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 3. Dezember 2015, wird wie folgt geän-

dert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„Ernennung des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz und des Daten-

schutzbeauftragten“ 

b) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt neu gefasst: 

„Unabhängigkeit des Rundfunkbeauftragten“ 

c) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt neu gefasst: 
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„Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkbeauftragten“ 

2. § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16 Ernennung des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz  

und des Datenschutzbeauftragten  

 (1) Das ZDF ernennt einen Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz (Rund-

funkbeauftragter), der zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz der natürlichen Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 vom 4.5.2016, S. 1; L 

314 vom 22.11.2016, S. 72) ist. Die Ernennung erfolgt durch den Fernsehrat mit 

Zustimmung des Verwaltungsrates für die Dauer von vier Jahren. 3Eine dreimali-

ge Wiederernennung ist zulässig. Der Rundfunkbeauftragte muss über die für 

die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche 

Qualifikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, so-

wie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes per-

sonenbezogener Daten verfügen. Das Amt des Rundfunkbeauftragten kann nicht 

neben anderen Aufgaben innerhalb des ZDF und seiner Beteiligungs- und Hilfs-

unternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt 

des Rundfunkbeauftragten zu vereinbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit 

nicht gefährden. 

 (2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder mit Errei-

chen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen blei-

ben unberührt. Der Rundfunkbeauftragte kann seines Amtes nur enthoben wer-

den, wenn er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen 

für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies geschieht durch 

Beschluss des Fernsehrates auf Vorschlag des Verwaltungsrates; der Rund-

funkbeauftragte ist vor der Entscheidung zu hören. 

 (3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, beschließt der 

Fernsehrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates in einer Satzung. 

 (4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 

wird vom Intendanten mit Zustimmung des Verwaltungsrates benannt.“ 

3. § 17 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 17 Unabhängigkeit des Rundfunkbeauftragten 
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 (1) Der Rundfunkbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der 

Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur insoweit, als seine Unab-

hängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 (2) Die Dienststelle des Rundfunkbeauftragten wird bei der Geschäftsstelle von 

Fernsehrat und Verwaltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunkbeauftragten ist die 

für die Erfüllung seiner Aufgaben und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- 

und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel sind 

jährlich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan des ZDF auszuweisen und 

dem Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz im Haushaltsvollzug zuzuwei-

sen. Einer Finanzkontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt der Rundfunkbe-

auftragte nur insoweit, als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes 

dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 (3) Der Rundfunkbeauftragte ist in der Wahl seiner Mitarbeiter frei. Sie unterste-

hen allein seiner Leitung.“ 

4. § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 18 Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkbeauftragten 

(1) Der Rundfunkbeauftragte überwacht die Einhaltung der Datenschutzvorschrif-

ten dieses Staatsvertrages, des Rundfunkstaatsvertrages, der Verordnung (EU) 

2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten Tä-

tigkeit des ZDF und seiner Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 16c Abs. 3 

Satz 1 RStV. Er hat die Aufgaben und Befugnisse entsprechend der Artikel 57 

und 58 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit 

mit anderen Aufsichtsbehörden hat er, soweit die Datenverarbeitung zu journalis-

tischen Zwecken betroffen ist, den Informantenschutz zu wahren. Er kann ge-

genüber dem ZDF keine Geldbußen verhängen. 

 (2) Stellt der Rundfunkbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften über den Daten-

schutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und fordert ihn zur Stel-

lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er 

den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung und Unterrichtung kann abgese-

hen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre un-

verzügliche Behebung sichergestellt ist. 

 (3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll 

auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstan-

12 von 19



 

 

- 11 - 

dung des Rundfunkbeauftragten getroffen worden sind. Der Intendant leitet dem 

Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem 

Rundfunkbeauftragten zu. 

 (4) Der Rundfunkbeauftragte erstattet jährlich auch den Organen des ZDF den 

schriftlichen Bericht im Sinne des Art. 59 der Verordnung (EU) 2016/679 über 

seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wobei eine Veröffentlichung im 

Online-Angebot des ZDF ausreichend ist. 

 (5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rundfunkbeauftragten zu 

wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezoge-

nen Daten durch das ZDF oder seiner Beteiligungsunternehmen im Sinne des 

Absatzes 1 Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein. 

 (6) Der Rundfunkbeauftragte ist sowohl während als auch nach Beendigung sei-

ner Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner Dienstzeit bekanntgewor-

denen Angelegenheiten und vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu 

bewahren.“ 

 

Artikel 4 

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den 

Zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 8. und 16. Dezember 2016, wird 

wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„Ernennung des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz und des Daten-

schutzbeauftragten“ 

 b) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt neu gefasst: 

„Unabhängigkeit des Rundfunkbeauftragten“ 

 c) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

  „Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkbeauftragten“ 

2. Nach § 9 Absatz 4 Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 angefügt: 
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„Im Hörfunk muss die Gegendarstellung innerhalb des gleichen Programms und 

der gleichen Programmsparte wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie 

zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit ver-

breitet werden, die der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist.“ 

3.  § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16 Ernennung des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz  

und des Datenschutzbeauftragten 

 (1) Die Körperschaft ernennt einen Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz 

(Rundfunkbeauftragter), der zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 

der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 vom 4.5.2016, 

S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) ist. Die Ernennung erfolgt durch den Hör-

funkrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates für die Dauer von vier Jahren. Ei-

ne dreimalige Wiederernennung ist zulässig. Der Rundfunkbeauftragte muss 

über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse er-

forderliche Qualifikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hochschul-

studium, sowie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das Amt des Rundfunkbeauftrag-

ten kann nicht neben anderen Aufgaben innerhalb der Körperschaft und ihrer 

Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Aufgaben 

müssen mit dem Amt des Rundfunkbeauftragten zu vereinbaren sein und dürfen 

seine Unabhängigkeit nicht gefährden. 

 (2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder mit Errei-

chen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen blei-

ben unberührt. Der Rundfunkbeauftragte kann seines Amtes nur enthoben wer-

den, wenn er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen 

für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies geschieht durch 

Beschluss des Hörfunkrates auf Vorschlag des Verwaltungsrates; der Rundfunk-

beauftragte ist vor der Entscheidung zu hören. 

 (3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, beschließt der 

Hörfunkrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates in einer Satzung. 

 (4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 

wird vom Intendanten mit Zustimmung des Verwaltungsrates benannt.“ 
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4. § 17 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 17 Unabhängigkeit des Rundfunkbeauftragten 

 (1) Der Rundfunkbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der 

Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur insoweit, als seine Unab-

hängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 (2) Die Dienststelle des Rundfunkbeauftragten wird bei der Geschäftsstelle von 

Hörfunkrat und Verwaltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunkbeauftragten ist die 

für die Erfüllung seiner Aufgaben und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- 

und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel sind 

jährlich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan der Körperschaft auszuwei-

sen und dem Rundfunkbeauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Fi-

nanzkontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt der Rundfunkbeauftragte nur 

insoweit, als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch 

nicht beeinträchtigt wird. 

 (3) Der Rundfunkbeauftragte ist in der Wahl seiner Mitarbeiter frei. Sie unterste-

hen allein seiner Leitung.“ 

5. § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 18 Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkbeauftragten 

 (1) Der Rundfunkbeauftragte überwacht die Einhaltung der Datenschutzvorschrif-

ten dieses Staatsvertrages, des Rundfunkstaatsvertrages, der Verordnung (EU) 

2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten Tä-

tigkeit der Körperschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 16c 

Abs. 3 Satz 1 RStV. Er hat die Aufgaben und Befugnisse entsprechend der Arti-

kel 57 und 58 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusam-

menarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat er, soweit die Datenverarbeitung 

zu journalistischen Zwecken betroffen ist, den Informantenschutz zu wahren. Er 

kann gegenüber der Körperschaft keine Geldbußen verhängen. 

 (2) Stellt der Rundfunkbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften über den Daten-

schutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und fordert ihn zur Stel-

lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er 

den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung und Unterrichtung kann abgese-
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hen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre un-

verzügliche Behebung sichergestellt ist. 

 (3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll 

auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstan-

dung des Rundfunkbeauftragten getroffen worden sind. Der Intendant leitet dem 

Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem 

Rundfunkbeauftragten zu. 

 (4) Der Rundfunkbeauftragte erstattet jährlich auch den Organen der Körper-

schaft den schriftlichen Bericht im Sinne des Art. 59 der Verordnung (EU) 

2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wobei eine Veröf-

fentlichung im Online-Angebot der Körperschaft ausreichend ist. 

 (5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rundfunkbeauftragten zu 

wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezoge-

nen Daten durch die Körperschaft oder ihrer Beteiligungsunternehmen im Sinne 

des Absatzes 1 Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein. 

 (6) Der Rundfunkbeauftragte ist sowohl während als auch nach Beendigung sei-

ner Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner Dienstzeit bekanntgewor-

denen Angelegenheiten und vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu 

bewahren.“ 

 

Artikel 5 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 4 geänderten Staatsverträge sind die 

dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 25. Mai 2018 in Kraft. Sind bis zum 24. Mai 2018 

nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-

präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 

Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages und des Deutschlandra-

dio-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 4 ergibt, mit neu-

em Datum bekannt zu machen. 

16 von 19



 

 

- 15 - 

Für das Land Baden-Württemberg: 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für den Freistaat Bayern: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Berlin: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Brandenburg: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen:  
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
Für das Land Hessen: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
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................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Niedersachsen: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Rheinland-Pfalz: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Saarland: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für den Freistaat Sachsen: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
 
 
 
Für das Land Schleswig-Holstein: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
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Für den Freistaat Thüringen: 
 
 
................................, den ............... 2017 ............................................................. 
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